
Begründung:
Im Dezember 2014 hat der LWL eine entsprechende Beschlussvorlage positiv verabschiedet. Der 
Konzeptvorschlag des LVR soll sich hieran orientieren, auch um gleiche Förderbedingungen in 

NRW zu sicherzustellen.

Eckpunkte des Konzepts sollen sein: 

� Zahlung der Pauschale an das Jugendamt, 

� Verwendung der Pauschale für die Finanzierung der Tagespflegeperson, 

� Absenkung der Obergrenze der Zahl der betreuten Kinder bei Betreuung von Kindern 
mit Behinderung, 

Antrag-Nr. 14/56 

öffentlich

Datum: 02.03.2015

Antragsteller: SPD, CDU

Landesjugendhilfeausschuss 19.03.2015 empfehlender 

Beschluss

Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss

17.04.2015 empfehlender 
Beschluss

Landschaftsausschuss 22.04.2015 empfehlender 
Beschluss

Landschaftsversammlung 28.04.2015 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2015/16;

Förderung für Kinder mit Behinderungen mit Hilfe der Kindpauschale auch in der 
Tagespflege 

Beschlussvorschlag:

Wir beantragen, auch in der Tagespflege Kinder mit Behinderungen mit Hilfe der 

Kindpauschale (5.000 EUR) zur Abdeckung des behinderungsbedingten Mehraufwandes zu 
fördern. Die Verwaltung wird beauftragt, hierzu zeitnah ein Konzept zu erarbeiten und zur 
Entscheidung vorzulegen, ausweislich dessen Leistungen des LVR nur erbracht werden, wenn 

auch die örtlichen Träger ihren Verpflichtungen nachkommen.



� Nachweis einer besonderen Qualifikation der Tagespflegepersonen sowie geeigneter 
Räumlichkeiten, 

� Verbesserung der Beratung und Qualifikation der Tagespflegepersonen, 

� Finanzierung von Vertretungspersonen, z.B. bei Erkrankung der Tagespflegeperson
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